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Oberste Bundesbehörden 

 

Abteilungen Z und B 

- im Hause - 

 

nachrichtlich: 

Vereinigungen und Verbände 

 

 

Tarifverhandlungen für die Beschäftigen des öffentlichen Dienstes von 
Bund und Kommunen 
hier: Erklärungsfrist abgelaufen 

 

Rundschreiben zum TV Inflationsausgleich, D5.31002/72#12 vom  

24. April 2023 

Rundschreiben zur Tarifeinigung, D5.31002/72#8 vom 26. April 2023 

D5.31002/72#8 

Berlin, 19. Mai 2023 
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In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kom-

munen haben die Tarifvertragsparteien am 22. April 2023 eine Einigung erzielt. Über die Tarifei-

nigung wurde mit Bezugsrundschreiben informiert. Innerhalb der vereinbarten Erklärungsfrist 

(17. Mai 2023) sind von keiner Seite Einwendungen erhoben worden. Die Einigung ist damit für 

die Tarifvertragsparteien bindend. 

Die zur Umsetzung der Tarifeinigung notwendigen Redaktionsverhandlungen wurden bereits 

aufgenommen. Nach deren Abschluss werden die geeinten Änderungstarifverträge zusammen 

mit den Hinweisen zur Zahlbarmachung der erhöhten Entgelte sowie zur Umsetzung der übri-

gen getroffenen Regelungen bekanntgegeben. 

Teil der Tarifeinigung ist u. a. der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der ge-

stiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich), der bereits vor Ort unterzeichnet wurde,  
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vgl. Rundschreiben D5.31002/72#12 vom 24. April 2023. Der TV Inflationsausgleich fiel ebenfalls 

unter die Erklärungsfrist (Widerruf als auflösende Bedingung). Mit dem Ablauf der Erklärungs-

frist tritt der TV Inflationsausgleich nun in Kraft und kann somit vollzogen werden. Der Hinweis 

aus meinem Rundschreiben vom 24. April 2023, dass aus dem TV Inflationsausgleich und den 

Durchführungshinweisen vom 24. April 2023 (noch) keine Zahlungsansprüche abgeleitet werden 

können, ist damit gegenstandslos. 

Im Auftrag 

 

Dr. Leist 

Weitere Rundschreiben finden Sie in der Rundschreibendatenbank. Mit unserem Newsletter in-

formieren wir Sie über die Veröffentlichung von aktuellen Rundschreiben; hier können Sie sich 

anmelden. 

https://www.bmi.bund.de/SiteGlobals/Forms/suche/rundschreibensuche-formular.html?nn=9388812
https://www.bmi.bund.de/DE/service/rundschreiben/rundschreiben_node.html;jsessionid=706C267982B100D03E4A53FD70DB1C75.1_cid295

